
Neue Zulassungsdokumente seit dem  
1. Oktober 2005 
 
Seit dem 1.Oktober werden bundesweit neue Kfz-Zulassungsdokumente ausgestellt. 
Hintergrund der Änderung ist eine europäische Richtlinie, die eine Harmonisierung der 
Zulassungsdokumente vorschreibt. Des Weiteren sollen die neuen Dokumente durch 
Ausstattung mit verschiedenen Sicherheitsmerkmalen mehr Fälschungssicherheit bieten und 
so der Kfz-Kriminalität entgegenwirken. 
 
 
In Deutschland besteht die neue Zulassungsbescheinigung aus zwei Teilen: 

● Der Zulassungsbescheinigung Tei I (ersetzt den bisherigen Fahrzeugschein)  
● Der Zulassungsbescheinigung Tei II (ersetzt den bisherigen Fahrzeugbrief) 
 
Es besteht kein Umtauschzwang bisheriger Papiere. Die „alten“ Fahrzeugpapiere behalten 
ihre Gültigkeit. Ein Umtausch auf Wunsch erfolgt nicht.  

Für Fahrzeugbesitzer die ihr Kfz vor dem 1. Oktober 2005 angemeldet haben ändert sich 
somit zunächst nichts. 

Müssen jedoch Änderungen in den Fahrzeugpapieren vorgenommen werden, z.B. Halter-
wechsel, Ummeldung oder die Eintragung technischer Änderungen, gibt die Behörde nur 
noch die neuen Dokumente aus. 
 
 
 
Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) 
enthält alle notwendigen Daten die für die Zulassung und die Überprüfung im Zusammen-
hang mit der Teilnahme am Straßenverkehr erforderlich sind. Neben dem Datenumfang hat 
sich hier auch das Layout geändert. In dem neuen Dokument werden für die EU-Länder 
einheitliche Codes verwendet. Erläuterungen zu den Codes stehen auf der Rückseite. 
Beispiel: "P.1" steht für Hubraum, "T" für die Höchstgeschwindigkeit und "B" für den Tag der 
Erstzulassung.   
 
Zulassungsbescheinigung Tei II (Fahrzeugbrief) 
dient als Nachweis der Verfügungsberechtigung im Zulassungsverfahren und als 
Eigentumsnachweis. Teil II enthält die für die Zuteilung eines Kennzeichens und somit für die 
Zulassung eines Fahrzeugs notwendigen technischen Beschreibungen.  
Teil II hat nur noch Platz für den Eintrag von zwei Kfz-Haltern.  

Die erforderlichen Angaben in beiden Teilen orientieren sich an den Vorgaben der  
EU-Richtlinie, berücksichtigt jedoch auch nationale Belange.  

Teil I und Teil II bilden in Deutschland eine logisch zusammenhängende Einheit. 
Dies wird unterstützt und dokumentiert durch die von der Zulassungsbehörde in Teil I  
(Feld 16) einzutragende Vordrucknummer des Teil II. 
 
Ein „Nebeneinander“ von alten und neuen Papieren ist nicht möglich. Daraus folgert, dass 
bei der Ausstellung einer Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II nunmehr auch der 
bisherige Fahrzeugbrief oder –schein in ein neues Zulassungspapier umgetauscht werden 
muss. 
 
 
 

Wichtiges in Kürze zusammengefasst: 



 

Kein Umtauschzwang bisheriger Fahrzeugpapiere 

Umtausch von alten Dokumenten grundsätzlich notwendig bei erforderlichen Änderungen 
durch die Zulassungsbehörde 

Stilllegungsvermerk 
►  bei Fahrzeugen mit neuen Dokumenten: Stilllegungsvermerk in Zulassungsbeschei- 
 nigung Teil I (Fahrzeugschein). Zulassungsbescheinigung Teil I wird wieder 
 ausgehändigt. Das Ausstellen einer Abmeldebescheinigung entfällt.  
 Kein Vermerk in Teil II (Fahrzeugbrief) 

►  bei Fahrzeugen mit alten Zulassungsdokumenten: Stilllegungsvermerk wird im  
 Fahrzeugschein eingetragen und dieser wird wieder ausgehändigt 

Wiederinbetriebnahme bzw. Umschreibung  
►  bei neuen Dokumenten: Zulassungsbescheinigung Tei I und Teil II vorlegen  

►  bei alten Dokumenten: Fahrzeugbrief und Abmeldebescheinigung vorlegen  

Bei Verlust  
►  der Zulassungsbescheinigung Teil II muss auch die Zulassungsbescheinigung Teil I neu 

ausgestellt werden, da in Teil I die Vordrucknummer von Teil II eingetragen wird  

►  der Zulassungsbescheinigung Teil I wird eine neue ausgestellt 

►  eines alten Fahrzeugscheins ist der Fahrzeugbrief vorzulegen.  
 Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II wird neu ausgestellt  

Technische Veränderungen können in der Regel nur noch der Zulassungsbescheinigung 
Teil I entnommen werden 
 

 
 
Zulassungsbescheinigung Teil I, Vorderseite (Fahrzeugschein)  
- Fahrzeugindividuelle Nummer (Zulassungsbehörde) wird auf der Vorderseite aufgedruckt  
- EU-einheitliche Codierung der erforderlichen Einträge 
- In Feld 16 wird die Vordrucknummer des Teil II (Fahrzeugbrief) eingedruckt 
 



 
 
 
Zulassungsbescheinigung Teil I, Rückseite (Fahrzeugschein) 
- Vordrucknummer auf der Rückseite des Dokuments 
- Definition der Feld-Codierungen von der Vorderseite: Buchstaben bzw. Buchstaben mit 
  Zahlen sind EU-weit einheitlich. Zahlen in Klammern sind nationale/deutsche Informationen 
 

 
 
Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) 
- Neues Format: DIN A 4 (alle Angaben auf der Vorderseite)  
- Nur noch zwei Zulassungseintragungen möglich.  
- Jeder dritte Eintrag erfordert neue Zulassungsbescheinigung Teil II.  
- Das neue Dokument weist den aktuellen Halter und die Gesamtzahl der Vorbesitzer aus.  
- Die Vordrucknummer von Teil II wird in Zulassungsbescheinigung Teil I übernommen  
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